
Es war ein trüber Morgen am 
12. Dezember 2003 in Mann-
heim. Im Laufe des Vormit-

tags sollte er aber zumindest sym-
bolisch die Sonne freigeben: Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg räumte an diesem
Morgen nämlich mit einem Argu-
ment auf, das seit vielen Jahren
als Rechtfertigung für eine ganze
Palette diskriminierender Maß-
nahmen gegen die Mitglieder der
Scientology-Religion in Deutsch-
land gedient hat.

Die Richter in Mannheim ent-
schieden endgültig, dass die
„Scientology-Gemeinde Baden-
Württemberg e.V.“ (Sitz Stuttgart)
als Idealverein anzuerkennen ist
und somit im Vereinsregister ver-
bleiben darf.

Mit dem an jenem 12. Dezember
2003 verkündeten Urteil (Az.: 1 s
1972/00) schloss sich der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württem-
berg einer höchstrichterlichen Ent-
scheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts in Berlin an, die bereits am
6. November 1997 gefallen war.

Damals hatte das höchste deut-
sche Verwaltungsgericht erklärt,
„dass ein Verein keinen Wirt-
schaftsbetrieb unterhält, soweit er
seinen Mitgliedern Leistungen an-
bietet, in denen sich die Vereinsmit-
gliedschaft verwirklicht und die un-
abhängig von den mitgliedschaft-
lichen Beziehungen nicht von ande-
ren Anbietern erbracht werden
können. Dann liegt nämlich keine
unternehmerische Tätigkeit vor.“

Dies ist bei der Scientology Kir-
che „der Fall“, so das Bundesge-
richt weiter, „wenn das nach ihrer

Satzung als ,geistliche Beratung’
zu verstehende sog. Auditing und
die Seminare und Kurse ,zur Erlan-
gung einer höheren Daseinsstufe’
von gemeinsamen Überzeugungen
der Mitglieder getragen sind, von
denen sie nicht gelöst werden
können, ohne ihren Wert für den
Empfänger zu
verlieren.“
(Az. BVerwG
1 C 18.95) 

Im Klar-
text: Ein gläu-
biger Katho-
lik wird keine
Dienste in der
nächst gelege-
nen Moschee,
in der jüdi-
schen Syna-
goge oder bei
einem evange-
lischen Pastor
in Anspruch
nehmen, nur weil diese eventuell
„kostengünstiger“ sind. Die Zere-
monie in einer katholischen Kir-
che hat für den katholischen Gläu-
bigen eine unverwechselbare und
einzigartige Bedeutung. Ebenso
verhält es sich in der Scientology

Kirche, denn der
Scientologe wird sei-

ne Seelsorge nur dort wollen.

Die Folgen
Die Tragweite der Entscheidung
erschöpft sich bei weitem nicht
in der Beantwortung der Frage,
ob Scientology nun ideell oder

wirtschaftlich tätig ist – eine Fra-
ge übrigens, die von Vertretern
der Amtskirchen und anderen
„Experten“ ursprünglich nur aus
einem Grund ins Feld geführt
wurde, nämlich um sich der
wachsenden Konkurrenz unter
Zuhilfenahme der Staatsmacht
zu entledigen.

Nahezu sämtliche pauschalen
Negativbehauptungen zur Diffa-
mierung religiöser Minderheiten
folgten dem gleichen Muster. Sie
wurden in aller Regel von den
Weltanschauungsbeauftragten der
Evangelischen Kirche konstruiert
und verbreitet, allen voran von
dem berüchtigten Pfarrer Fried-
rich-Wilhelm Haack, der die In-
teressen der Amtskirchen zur
„Sektenfrage“ schon Ende der
60er Jahre mit durchweg inquisito-
rischen Mitteln zu vertreten wuss-
te. Später kamen die in Stuttgart
ansässige „Aktion Bildungsinfor-
mation“ (ABI) und der psychiatri-
sche Lobbyverein „Aktion für geis-
tige und psychische Freiheit“
(AGPF) unter der Leitung Ingo
Heinemanns hinzu (siehe auch Bei-
trag auf der nächsten Seite).

Sie und ein wachsendes Heer
amtskirchlicher Weltanschauungs-
beauftragter sorgten dafür, dass
die deutschen Behörden und Me-
dien unablässig mit verzerrten
und falschen Informationen zuge-
deckt wurden.

Die Behauptung, Scientology
sei kein Idealverein, sondern ein
Wirtschaftsunternehmen, zählte
dabei allerdings zu den wichtig-
sten Eckpfeilern der wenig christ-
lichen Strategie. Die abstruse
Berechnung: Würde Scientology
als ein Wirtschaftsunternehmen
und nicht als Religion oder Welt-
anschauung eingestuft, wäre ihre
Seelsorge auch nicht als Reli-
gionsausübung zu bewerten, was
wiederum die Aberkennung des
Schutzes der Gemeinschaft durch

August 2004 Herausgegeben von der Scientology Kirche

In dem Verfahren einer Scientolo-
gin aus Bayern gegen die Stadt
Hamburg kam es nach sieben Jah-

ren Gerichtsstreit am 17. Juni 2004
zur Verhandlung vor dem Oberverwal-
tungsgericht Hamburg. Die Klägerin
war für ein norddeutsches Unterneh-
men tätig gewesen, das sie aufgefor-
dert hatte, als Zusatz zu ihrem bereits
bestehenden Vertrag nachträglich ein
Dokument zu unterzeichnen, in dem
sie unter anderem bestätigen sollte,
dass sie keine Scientology-Seminare
besuchen werde.

Dieses Dokument, das als „Sek-
tenfilter“ bekannt wurde, war seiner-
zeit die Antwort der Stadt Hamburg
auf eine Scientology-Hysterie, die
von der Leiterin einer „Arbeitsgrup-
pe Scientology“ (AGS), Ursula Caber-
ta, selbst ins Leben gerufen worden
war. Dem Inhaber des besagten
Strukturbetriebs war von Caberta
geraten worden, den „Filter“ von
jedem Mitarbeiter seiner Firma
unterzeichnen zu lassen. Die betrof-
fene Scientologin weigerte sich, die
von Caberta verfasste und empfohle-
ne Erklärung zu unterschreiben und
klagte stattdessen gegen die Stadt
Hamburg, vertreten durch die Innen-
behörde.

Bereits während der Verhand-
lung war anhand der Ausführungen
des Vorsitzenden Richters zu erken-

nen, dass die Stadt mit dieser Diskri-
minierungspraxis nicht davonkom-
men würde. Wohl um einem Donner-
schlag des Gerichts zuvorzukommen,
gab AGS-Vertreter Hintze zu Proto-
koll, die Stadt verbreite ihren „Sek-
tenfilter“ nicht mehr pauschal im
Internet oder auf andere Weise. Erst
recht benutze oder empfehle sie ihn
nicht mehr dazu, um die Zugehörig-
keit einer Person zur Scientology Kir-
che herauszufinden. Er würde nur
noch im engen Rahmen von Bera-
tungsgesprächen eingesetzt.

Genau das Gegenteil war jedoch
der Fall gewesen. Die AGS-Leiterin
Caberta hatte den „Sektenfilter“
nicht nur selbst in die Welt gesetzt,
sondern landauf landab auch per Fax
oder auf Veranstaltungen flächende-
ckend propagiert und verbreitet, um
die Existenzgrundlage von Scientolo-

gen durch Ausschluss aus dem
Geschäfts- und Berufsleben zu zerstö-
ren. So ernteten denn auch die Erklä-
rungen des AGS-Vertreters Hintze
heftigen Widerspruch durch den
Anwalt der Scientologin, der ihm vor-
warf, dass seine Erklärungen reine
Lippenbekenntnisse seien, um auf
der Grundlage einer fehlenden
Wiederholungsgefahr eine Niederla-
ge zu vermeiden.

Hintzes Taktieren konnte aller-
dings nicht vermeiden, dass das Ober-
verwaltungsgericht zugunsten der
Scientologin und gegen die wahllose
Verbreitung des Filters entschied. Die
Scientologin genieße den Schutz des
Artikel 4 Grundgesetz (Religionsfrei-
heit) und die Behördenvertreter hät-
ten sich folglich im Rahmen ihrer
Beratungstätigkeit an den Grundsatz
der staatlichen Neutralität zu halten.

Und genau das, so die Richter, hätten
sie eben nicht getan. Ihr Verhalten sei
unverhältnismäßig und daher rechts-
widrig gewesen.

Das Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts Hamburg ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu einer welt-
anschaulich und religiös neutralen
Verwaltung in der Hansestadt. Denn
ab sofort dürfen Behördenver-
treter Handelsunternehmer nicht
mehr dahingehend indoktrinieren,
dass diese mit Hilfe eines men-
schenverachtenden Ausgrenzungs-
verfahrens Mitglieder der Scien-
tology Kirche „identifizieren“ und
„ausfiltern“.

Die Richter stehen nicht allein
mit ihrer Erkenntnis: Der „Sektenfil-
ter“ wird seit Jahren von namhaften
internationalen Menschenrechtsgre-
mien als massiver Verstoß gegen

internationale Konventionen verur-
teilt. „Dieser Umstand hat unserer
Stadt und letztlich auch Deutschland
international geschadet“, erklärte
Frank Busch, Sprecher der Scientolo-
gy Kirche Hamburg.

Ursula Caberta war in der Ver-
gangenheit bereits mehrmals wegen
ihrer unorthodoxen Amtsführung
aufgefallen, unter anderem auch,
weil sie sich von einem ausgewiese-
nen Scientology-Gegner heimlich
75000 US-Dollar übergeben ließ – zur
„privaten“ Verwendung und frei nach
dem Motto: „Ein kleines Schmiergeld
dann und wann geht den Senator gar
nichts an.“

Das Amtsgericht Hamburg sah
das nicht ganz so freizügig. Laut
Gerichtsbeschluss vom Juni 2002
musste Caberta wegen des Vorwurfes
der Vorteilsnahme eine Buße von
7500 Euro an den Staat zahlen.

Dass Frau Caberta nicht nur mit
rechtsstaatlichen Prinzipien auf
Kriegsfuß steht, sondern auch mit
den Grundrechten anderer, hat ein-
mal mehr das jetzt abgeschlossene
Verfahren gezeigt.

Es ist nicht das letzte dieser Art,
so viel steht jetzt schon fest. Dennoch
bleibt zu hoffen, dass dem neuer-
lichen Gerichtsspruch auch ein
Umdenken in der Hamburger Verwal-
tung folgt.

Fortsetzung auf Seite 2 

ERNEUTE NIEDERLAGE 
FÜR HAMBURGER AMTSLEITERIN

URSULA CABERTA
Seit langem ist Hamburgs berüchtigter „Sektenfilter“ ein
Stein des Anstoßes für Menschenrechtsgremien in aller Welt
und eine Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Die flächendeckende Verbreitung des sog. „Sektenfilters“
wurde jetzt obergerichtlich untersagt. (Az 1 Bf 198/00) 

Ideeller Charakter der Scientology Kirche erneut bestätigt

RICHTUNGSWEISENDE ENTSCHEIDUNG 
ZU SCIENTOLOGY

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg klärt 20 Jahre alte Streitfrage endgültig:
Scientology verfolgt keine wirtschaftlichen sondern ideelle Ziele. Damit folgt Baden-
Württemberg der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Berlin aus dem Jahre 1997.

Namensgebungszeremonie in einer Scientology Kirche

 



Artikel 4 Grundgesetz  (Reli-
gionsfreiheit) und letztlich die
Zerstörung der Kirche nach sich
ziehen sollte.

Diesen Plan durchkreuzten die
Richter des VGH gründlich. Der
finale Urteilsspruch führt u. a.
aus, dass die Bestrebungen der
Scientology Kirche sehr wohl auf
die Erreichung ihrer religiösen
Zielsetzung ausgerichtet sind.
Auch ist die Gestaltung ihrer Fi-
nanzverhältnisse (die nicht zu-
letzt auch Teil der den Bekennt-
nisgemeinschaften verfassungs-
rechtlich gewährten Autonomie
ist) nicht als Hinweis dafür anzu-
sehen, dass die Lehre lediglich
Vorwand sei.

Den beruflichen Religionsver-
folgern schrieb das Gericht aber
auch noch eine andere nicht un-
wichtige Tatsache ins Stammbuch:

„Lediglich ergänzend weist
der Senat [des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg]
darauf hin, dass der ,Mutterkir-
che’ und den ihr nachgeordneten
Organisationen in den USA nach
langjährigen Verfahren von der
dortigen Steuerbehörde Steuer-
befreiung wegen religiöser bzw.
karitativer Betätigung zuerkannt
worden ist.“

Mit der mittlerweile rechts-
kräftigen Mannheimer Entschei-
dung bricht eine seit 20 Jahren
anhaltende Kampagne gegen das
verfassungsrechtlich garantierte
Grundrecht der freien Religions-
ausübung auseinander, die vor-
wiegend aus ganz profanen fi-
nanziellen Motiven initiiert wor-
den war.

Die Pressesprecherin der Scien-
tology Kirche Deutschland e.V.,

Sabine Weber, erklärte nach dem
Urteil: „Die Scientology Kirche in
Deutschland hat diesen Streit
gerichtlich schon oft zu ihren Gun-
sten entschieden, bei einer Reihe
von Körperschaften, aber nie end-
gültig durch die Instanzen. In 

Bayern beispielsweise gingen die
Kontrahenten 1989 vor dem Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof in
der gleichen Frage mit einem Ver-

gleich zugunsten der Scientology
Kirche Deutschland e.V. auseinan-
der. Immer wieder aber versuchte
man die alte Frage neu aufzuwer-
fen, und damit verbundene horren-
de staatlichen Subventionen wei-
ter fließen zu lassen, von denen so-
wohl die amtskirchlichen wie auch
die weltlichen Inquisitoren kräftig
profitierten. Jetzt aber haben wir
eine endgültige Entscheidung
über diese Streitfrage. Und das ist
das wirklich Neue.“

In der Folge des Mannheimer
Urteils vom 12. Dezember 2003
wurde jetzt die Scientology Kir-
che Düsseldorf ohne weiteres
Verfahren ins Vereinsregister
eingetragen – nachdem ihr das
zuvor 23 lang verweigert worden
war. Anhängige „Vereinsaustra-
gungsverfahren“ gegen Sciento-
logy-Missionen in Ulm, Karls-
ruhe und Bremen, die alle nach
dem gleichen Muster angezet-
telt worden waren, wurden mit
Blick auf Mannheim mittler-
weile ebenfalls eingestellt.

Cannabis & Co.
»Keine andere Droge
wird vom Menschen
gebraucht oder miss-
braucht, die so lange 
im Körper verbleibt
wie Cannabis. Und es
gibt keine andere lega-
le oder illegale Droge,
die jedes wichtige
Organ angreift, jedes
System im Körper, und
jede einzelne Zelle.«

Dr. Carlton E. Turner
International anerkannter
Cannabis-Forscher

»... die Vielzahl der in
den letzten Jahren
durchgeführten Studien
(konnte) die Gefähr-
lichkeit von Cannabis
nicht widerlegen.”

Jürgen v. Scheidt
Handbuch der Rauschdrogen
2003
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Eine Aktion der 
SCIENTOLOGY Kirche

SagNEIN zu Drogen
Sag JA zum Leben

Welche Interessen die so
genannten „Weltanschau-

ungsbeauftragten“ der Amts-
kirchen über die Jahrzehnte
hinweg wirklich zu schützen
suchten, ist heute längst kein
Geheimnis mehr. Es ging (und
geht nach wie vor) um den Erhalt
von Privilegien und hohen staat-
lichen Subventionen.

Für die Sicherung eines weite-
ren Monopols auf dem Gebiet des
„Geistes“, einschließlich entspre-
chender staatlicher Zuwendun-
gen, ist der eher weltlich orientier-
te Geschäftsführer der „Aktion
für geistige und psychische Frei-
heit“ zuständig: Ingo Heinemann.
Seit den frühen achtziger Jahren
bündelt er in seinem Dachverband
„AGPF“ die Interessen der Psychi-
atrie und Psychologie, um mit
allen Mitteln gegen neue Minder-
heitsreligionen vorzugehen.

Es ist nicht ohne Ironie, dass
die AGPF, die jahrelang und mit
fanatischem Eifer die „Vereins-
austragung“ von Religionsge-
meinschaften betrieb, jetzt selbst
auf das letzte Kapitel ihrer eige-
nen Vereinsgeschichte zusteuert.

In seinen Anfangsjahren hat-
te sich der psychiatrische Lobby-
verein noch mit den Sektenbeauf-

tragten der Amtskirchen und den
von ihnen aus der Taufe ge-
hobenen „Elternvereinen“ zusam-
mengeschlossen, um gemeinsam

gegen die vermeintliche Konkur-
renz der neuen Religionen vor-
zugehen.

Die AGPF teilte sich nicht
nur die Räumlichkeiten mit einer
„Aktion Psychisch Kranke“, son-
dern nährte sich über viele Jahre
auch aus dem Bundesetat für die
so genannte „Psychohygiene“,
der auch Heinemanns satte
Gehälter bestritt.

Was immer man sich unter
„Psychohygiene“ vorstellen mag,
der Begriff erinnert unwillkür-

lich und nicht ganz zu Unrecht an
einen dunklen Abschnitt deut-
scher Geschichte.

Dazu passte die Verwicklung
der AGPF in das so
genannte „De-
programming“, ein
Begriff, mit dem
die gewaltsame
Entführung und
Glaubensaustrei-
bung von Mitglie-
dern einer neuen
Religionsgemein-
schaft verharmlost
wurde. Ende der
achtziger Jahre
drangen Einzelhei-
ten dieser Form
von Gesinnungs-

terror an die breite Öffentlich-
keit. Das kriminelle Treiben wur-
de ausnahmslos scharf verurteilt.
Trotz massiver Angriffe und diver-
ser Vereinsaustritte überstand die
AGPF den Skandal.

Auf dem Weg zur
Vereinsleiche

Richtig ins Schleudern geriet die
AGPF Mitte der neunziger Jahre,
als der Steuertopf, aus dem sie
sich finanzierte, plötzlich ver-

siegte. Damals entschied das
Bundesverwaltungsgericht im
Zusammenhang mit einem Pro-
zess, den die Osho-Gemeinschaft
angestrengt hatte, dass der Staat
aus Steuergeldern nicht fördern
darf, was ihm per Grundgesetz
Artikel 4 verboten ist, nämlich
auf Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften Attacken zu
reiten, die jeder Sachlichkeit
entbehren.

Danach wurde es still um die
AGPF. Die Finanzierung aus
Steuermitteln wurde gestrichen
und Ingo Heinemann trieb sein
Unwesen vorwiegend nur noch
vom Schreibtisch aus.

Nach dem Urteil des Verwal-
tungsgerichtshofs Mannheim
(siehe Hauptartikel auf Seite 1),
das die Kampagne der AGPF
jetzt endgültig ins Aus stellt,
hängt der Verein nur noch an 
der Beatmungsmaschine seiner
Hintermänner. Ob jemand auch
die letzten lebenserhaltenden
Maßnahmen irgendwann ein-
stellt, wird wie immer eine Fra-
ge finanzieller Erwägungen
sein. Denn wer würde die AGPF
schon vermissen? Wohl nur die-
jenigen, die finanziell von ihr
profitieren.

SKRUPELLOSER LOBBY-VEREIN „AGPF“ AM ENDE?
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WUSSTEN SIE SCHON?

Aktuelle Informationen über
Scientology, Dianetik und 

L. Ron Hubbard finden Sie unter:

www.scientology.org
www.dianetics.org

www.lronhubbard.org

Weitere Informationen

Scientology wurde von
über 40 Gerichten in
ganz Deutschland als
Religion bestätigt!

Lesen Sie die neue Veröffentlichung
„25 Jahre Anerkennung der

Scientology Kirche in Deutschland
nach Artikel 4 Grundgesetz

(Religionsfreiheit)“

Fordern Sie kostenlos Informationen
an bei: 

Scientology Kirche Deutschland e.V.
Beichstraße 12, 80802 München 

e-Mail: info@skdev.de
Internet: www.skdev.de

RICHTUNGSWEISENDE ENTSCHEIDUNG 
ZU SCIENTOLOGY

(Fortsetzung von Seite 1) 

Berlin/München. Nachdem die Ber-
liner Innenbehörde die Beobach-
tung der Scientology Kirche in Ber-
lin bereits im August 2003 einge-
stellt hatte, stellte das Verwal-
tungsgericht Berlin in der Verhand-
lung am 4. Dezember 2003 weiter
fest, dass allein die Erwähnung von
Scientology im Verfassungsschutz-
bericht 2002 bereits als rechtswid-
rig einzustufen ist.

Mit Urteil vom 4.12.2003 (Az:
VG 27 A 40.03) erklärte das Verwal-
tungsgericht Berlin im Tatbestand:
„Bei den Klägern [die Scientology
Kirche Deutschland e.V. und die
Scientology Kirche Berlin e.V.] han-
delt es sich um zwei in der Rechts-

form des rechtsfähigen Vereins ge-
gründeten Religionsgemeinschaf-
ten, deren Zweck in der Pflege und
Verbreitung der Scientology-Reli-
gion und -Lehre besteht.“
Unter Berufung auf die Verfas-
sungsschutzgesetze des Landes Ber-
lin wies das Gericht darauf hin, dass

nur über tatsächliche verfassungs-
feindliche, politisch motivierte, ziel-
und zweckgerichtete Verhaltens-
weisen oder Betätigungen von Or-
ganisationen im Beobachtungszeit-
raum berichtet werden dürfe.

Ein solcher Tatbestand läge
aber weder bei der Scientology Kir-
che noch bei zahlreichen anderen
Vereinigungen vor, die im Verfas-
sungsschutzbericht des Landes Ber-
lin erfasst worden seien. Um ein Ur-
teil zu vermeiden, das eine ganze
Prozesslawine zur Folge hätte – so
das Gericht – könne man der Behör-
de nur dringend raten, in der Sache
nachzugeben. Nach kurzer Bera-
tung unterwarf sich der Berliner

Innensenat und stimmte der Auffas-
sung des Verwaltungsgerichts zu.

Das Urteil hat weitreichende
Konsequenzen, denn Berlin ist
nicht das einzige Bundesland, das
gemäß ihrer eigenen Verfassungs-
schutzgesetze nur über tatsächli-
che, konkret entdeckte verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen im
Jahreszeitraum berichten darf.

„Als reines Diskriminierungs-
instrument zur Verunglimpfung
neuer aufstrebender Gruppierun-
gen dürfte alsbald auch der Ver-
fassungsschutzbericht nicht mehr
zur Verfügung stehen“, erklärte die
Sprecherin der Scientology Kirche
Deutschland, Sabine Weber.

Verwaltungsgericht Berlin erklärt:

ERWÄHNUNG VON SCIENTOLOGY IM VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT
IST MASSIV DISKRIMINIEREND

208 Verfassungsschutzbericht Berlin 2002
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Gesetz
über den Verfassungsschutz in Berlin
(Verfassungsschutzgesetz Berlin – VSG Bln)

in der Fassung vom 25. Juni 2001

ERSTER ABSCHNITT

Aufgaben und Befugnisse
der Verfassungsschutzbehörde

§ 1
Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung,
des Bestandes und der Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland und ihrer Länder.

§ 2
Organisation

(1) Verfassungsschutzbehörde ist die Senats-
verwaltung für Inneres. Die für den Verfassungs-
schutz zuständige Abteilung nimmt ihre Aufga-
ben gesondert von der für die Polizei zustän-
digen Abteilung wahr.

(2) Die für den Verfassungsschutz zuständige
Abteilung ist datenverarbeitende Stelle im Sinne
des § 4 Abs. 3 Nr. 1 des Berliner Datenschutz-
gesetzes in der Fassung vom 17. Dezember
1990 (GVBl. 1991 S. 16, 54), das zuletzt durch
Artikel IX des Gesetzes vom 30. November 2000
(GVBl. S. 495) geändert worden ist. Die Über-
mittlung an andere Organisationseinheiten der
Senatsverwaltung für Inneres ist ungeachtet der
fach- und dienstaufsichtlichen Befugnisse zuläs-
sig, wenn dies für die Aufgabenerfüllung nach
§ 5 Abs. 1 erforderlich ist.

(3) Bei der Leitung der Senatsverwaltung für
Inneres wird eine Revision eingerichtet. Die
Revision ist unbeschadet ihrer Verantwortung
gegenüber dem Senator im Übrigen in der
Durchführung von Prüfungen und der Beurteilung
von Prüfungsvorgängen unabhängig.

§ 3
Dienstkräfte

(1) Die Dienstkräfte der Verfassungs-
schutzabteilung haben neben den allge-
meinen Pflichten die sich aus dem Wesen
des Verfassungsschutzes und ihrer dienst-
lichen Stellung ergebenden besonderen
Pflichten. Sie haben sich jederzeit für den
Schutz der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes
und der Verfassung von Berlin einzusetzen.
Die Funktion des Leiters der für den Verfas-
sungsschutz zuständigen Abteilung soll nur
einer Person übertragen werden, die die Be-
fähigung zum Richteramt besitzt.

(2) Der Senat von Berlin kann jährlich
bestimmen, in welchem Umfang Dienstkräften
der Verfassungsschutzabteilung freie, frei
werdende und neu geschaffene Stellen in der
Hauptverwaltung für Zwecke der Personalent-
wicklung vorbehalten werden.

§ 4
Zusammenarbeit

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist ver-
pflichtet, mit Bund und Ländern in Angele-
genheiten des Verfassungsschutzes zusam-
menzuarbeiten. Die Zusammenarbeit besteht
insbesondere in gegenseitiger Unterstützung
und Information sowie in der Unterhaltung ge-
meinsamer Einrichtungen (wie z. B. das nach-
richtendienstliche Informationssystem des
Bundes und der Länder [NADIS] und die
Schule für Verfassungsschutz).

(2) Verfassungsschutzbehörden anderer
Länder dürfen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes nur im Einvernehmen, das Bundes-
amt für Verfassungsschutz nur im Benehmen
mit der Verfassungsschutzbehörde tätig
werden.

§ 5
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat die
Aufgabe, den Senat und das Abgeordneten-
haus von Berlin, andere zuständige staatliche
Stellen und die Öffentlichkeit über Gefahren
für die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand und die Sicherheit des

Auszug aus dem Verfassungs-
schutzgesetz Berlin

Mitglieder der Scientology
Kirche klären über die Gefahren
von Drogenkonsum auf

BILD-Artikel aus jenen Zeiten (16.11.1987), 
in denen AGPF-Chef Ingo Heinemann noch
unbehelligt sein Unwesen treiben konnte

                                    


